
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bautzen, 15.12.2022 
 
 
WSW WohnSachWerte eG 

Insolvenzeröffnung am 15.12.2022 am AG Weiden  IN 72/22 

Gläubigerversammlung 10.01.2023! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie wenden sich an uns, weil Ihre monatlichen Raten vom Konto der 
WSW nicht mehr angenommen werden und weil Sie uns im Internet 
gefunden haben.  
 
Die Arbeit der WSW ruht und ihre Vorständin Frau Tina Kiener befindet 
sich in Untersuchungshaft. Briefe an die WSW sind durch Insolvenzer-
öffnung sinnlos geworden. Jetzt hat der Insolvenzverwalter das Wort! 
 
Auf welche Art und Weise auch immer, die WSW hat Daten von Ihnen 
und Ihrem Arbeitgeber erhalten. Das konnte nicht ohne Sie passieren!  
 
Das könnte über die Webseite der Förderhelden, Facebook oder bei ei-
nem Kreditvermittler passiert sein. Vielleicht haben Sie ja auch bei ei-
nem Vermittler persönlich unterschrieben.    
 
Wenn wir zusammen Ihre Probleme lösen sollen, gehen Sie bitte wie 
folgt vor: 
 

1. Schritt - Vertragsprüfung:  Haben Sie einen Vertrag mit der 
WSW mit einem Stift auf Papier unterschrieben, ja oder nein? 
 

2. Schritt – Folgen: Falls nein, dann unterschreiben Sie die 
beigefügte Vollmacht für die Gläubigerversammlung am 
10.01.2023. Wir vertreten Sie dort kostenlos ! 

        

        

 

 
für 
Verbraucherinnen und Verbraucher  
betroffen  durch Insolvenz der  
WSW WohnSachWerte eG 
 

 
J e n s   R e i m e 
R e c h t s a n w a l t  
 
Fachanwalt für 
Bank – und Kapitalmarktrecht 
 
Fachanwalt für  
Versicherungsrecht 
 
Kanzleianschrift: 
Innere Lauenstraße 2, 02625 Bautzen 
 
Kontakt: 
Telefon / Fax: 03591 29961 33 / 44 
E-Mail: info@rechtsanwalt-reime.de 
 
Internetpräsenz: 
www.rechtsanwalt-reime.de 
 
QR-Code für vCard: 

 
 
Berufshaftpflichtv. für Deutschland: 
Allianz Versicherungs-AG 
Königinstraße 28, 80802 München  
 
Finanzamt Bautzen 
Steuernummer: 204 / 261 / 03916 
 
Bank: Kreissparkasse Bautzen 
Geschäftskonto  
IBAN DE46 8555 0000 1099 9816 26 
 
Treuhandkonto  
IBAN DE24 8555 0000 1099 9816 34 
 
Hinweise zur DSGVO finden Sie unter: 
http://rechtsanwalt-reime.de/ 
downloads/Zusatzblatt_ 
Hinweise_zur_Datenverarbeitung.pdf 
 
 
In Kooperation mit: 
 
www.kunkel-anwaelte.de 
 

 
 

Rechtsanwalt Jens Reime – Innere Lauenstraße 2 – 02625 Bautzen 

mailto:info@rechtsanwalt-reime.de
http://rechtsanwalt-reime.de/
http://www.kunkel-anwaelte.de/
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Alle anderen Betroffenen sind keine Gläubiger und werden von uns auf der Versammlung nicht 
vertreten! 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Verfahrenshomepage des Insolvenzverwalters unter  
 
www.wsw-inso.de 
 
oder auf unserer Internetstartseite  
 
www.rechtsanwalt-reime.de  
 
oder auf  
 
www.anwalt.de 
 
Vielen Dank für Ihre Vollmacht zum 10.01.2023! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Jens Reime  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Versicherungsrecht  
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht 
 
 
Anlage 
Vollmacht Gläubigerversammlung 10.01.2023 
Beschluss 
Presse 
 
 

http://www.wsw-inso.de/
http://www.rechtsanwalt-reime.de/
http://www.anwalt.de/


 
 

   

Eine Vollmacht  
 
wird hiermit von 
 
________________________________________________________________
_________________________________ 
(Name&Anschrift) 
 
in Sachen  
 
WSW WohnSachWerte eG , Insolvenzverfahren, AG Weiden IN 72/22  
    
  
 

 
Herrn Rechtsanwalt Jens Reime, Innere Lauenstraße 2, 02625 
Bautzen 
 

 
 
 
für  alle 
 
Gläubigerversammlungen in diesem Verfahren (z.B. am 10.01.2023 in Weiden) 
 
erteilt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
________________________________________________________________ 
Datum                                                         Unterschrift 

 
 
Bitte im Original zurück an RA Reime per Post! 

 

 
 
 
 
 



Amtsgericht Weiden i.d. OPf.
Abteilung für Insolvenzsachen
Az.:  IN 72/22

In dem Verfahren über die Anträge

1) der WSW WohnSachWerte eG, Zur Drehscheibe 5, 92637 Weiden i.d. OPf., vertreten durch 
die Vorständin Kiener Tina, geboren am 21.09.1973, Staatsangehörigkeit: deutsch, Kalm-
reuth 17, 92685 Floß, derzeit: Friedrich-Niedermayer-Straße 34, 93049 Regensburg
- Schuldnerin -

2) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 1 -

3) des 
 Antragstellender Gläubiger zu 2 -

4) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 3 -

5) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 4 -

6) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 5 -

7) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 6 -

8) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 7 -

9) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 8 -

10) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 9 -

11) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 10 -

12) der 
- antragstellende Gläubigerin zu 11 -

13) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 12 -

14) des 

Abschrift
 



- Antragstellender Gläubiger zu 13 -

15) des 
- Antragstellender Gläubiger zu 14 -

16) des 
 Antragstellender Gläubiger zu 15 -

17) der 
- antragstellende Gläubigerin zu 16 -

18) des 
 Antragstellender Gläubiger zu 17 -

19) der AOK Bayern, vertreten durch d. Vorstand, Arbeitgeberservice Unterfranken Team Insol-
venzen Nord, Kardinal-Faulhaber-Platz 1, 97070 Würzburg, Gz.: 90936926
- antragstellende Gläubigerin zu 18 -

Verfahrensbevollmächtigter zu 2 - 18:
Rechtsanwalt Reime Jens, Innere Lauenstr. 2, 02625 Bautzen, Gz.: 5500/22JR01/MK/d7/879-22

auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen d.

WSW WohnSachWerte eG, Zur Drehscheibe 5, 92637 Weiden i.d. OPf., vertreten durch die Vor-
ständin Kiener Tina, geboren am 21.09.1973, Staatsangehörigkeit: deutsch, Kalmreuth 17, 92685 
Floß, derzeit: Friedrich-Niedermayer-Straße 34, 93049 Regensburg
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg Handels- und Genossenschaftsregister Register-Nr.: 
GnR 727 B

Geschäftszweig:

a) Die Genossenschaft hat insbesondere das Ziel für Mitglieder die Wohnraumversorgung in-
tensiv zu fördern und zu schützen. Wohnraum für Mitglieder zu errichten und zu erwerben 
durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Daneben hat 
die Genossenschaft das Ziel, Wohnungen für ihre Mitglieder zu errichten oder zu erwerben 
und das Ziel, neue Fördermöglichkeiten zu erschließen

b) Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb und Betreuung von Bauten in allen Rechts- und Nut-
zungsformen sowie Belastung, Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen 
Rechten und die Übernahme aller im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus 
und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben

c) Erbringung von sozialen und kulturellen Nebenleistungen als Teil eines gesamtwirtschaftli-
chen Leistungspaketes, die Steigerung der Lebensqualität, die Schaffung gemeinsamer 
Werte zur physischen und psychischen Sicherheit sowie Förderung der Existenzsiche-
rung der Mitglieder unter Berücksichtigung der sozialen Wertschöpfung und ökonomischen 
Stabilisierung der Mitgliederhaushalte

- Schuldnerin -
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erlässt das Amtsgericht Weiden i.d. OPf. am 15.12.2022 folgenden

Beschluss
1. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähig-

keit und Überschuldung am 15.12.2022 um 08.00 Uhr eröffnet.

2. Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: 

Rechtsanwalt Dr. Hubert Ampferl
Eichendorffstraße 1, 90491 Nürnberg
Telefon: +49(911)951285-0
Telefax: +49(911)951285-10
Email: advo@ra-dr-beck.de

3. Die Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, Insolvenzforderungen (§ 38 InsO) bis zum 

10.03.2023 bei dem Insolvenzverwalter schriftlich anzumelden.

Bei der Anmeldung sind Grund und Betrag der Forderung anzugeben.

Die Forderungsanmeldungen und die Insolvenztabelle können durch die Beteiligten auf der 

Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts eingesehen werden.

4. Berichtstermin sowie Termin zur Beschlussfassung der Gläubigerversammlung über die 

eventuelle Wahl eines anderen Insolvenzverwalters, über die Beibehaltung eines Gläubi-

gerausschusses sowie über die in den §§ 35 Abs. 2 (Entscheidung über die Wirksamkeit 

der Verwaltererklärung zu Vermögen aus selbstständiger Tätigkeit), 66 (Rechnungslegung 

Insolvenzverwalter), 100 f. (Unterhaltszahlungen aus der Insolvenzmasse), 149 (Anlage 

von Wertgegenständen), 157 (Stilllegung bzw. Fortführung des Unternehmens, Beauftra-

gung des Insolvenzverwalters mit der Ausarbeitung eines Insolvenzplans, Vorgabe der 

Zielsetzung des Plans), 160 (Zustimmung zu besonders bedeutsamen Rechtshandlungen 

des Insolvenzverwalters, insbesondere, wenn das Unternehmen oder ein Betrieb, das Wa-

renlager im Ganzen, ein unbeweglicher Gegenstand aus freier Hand, die Beteiligung des 

Schuldners an einem anderen Unternehmen, die der Herstellung einer dauernden Verbin-

dung zu diesem Unternehmen dienen soll, oder das Recht auf den Bezug wiederkehren-

der Einkünfte veräußert werden soll; wenn ein Darlehen aufgenommen werden soll, das 

die Insolvenzmasse erheblich belasten würde oder wenn ein Rechtsstreit mit erheblichem 

Streitwert anhängig gemacht oder aufgenommen, die Aufnahme eines solchen Rechts-
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streits abgelehnt oder zur Beilegung oder zur Vermeidung eines solchen Rechtsstreits ein 

Vergleich oder ein Schiedsvertrag geschlossen werden soll), 162 (Betriebsveräußerung an 

besonders Interessierte), 163 (Betriebsveräußerung unter Wert), 233 (Zustimmung Fort-

setzung Verwertung und Verteilung bei Insolvenzplan) und 271 (Beantragung einer Eigen-

verwaltung) InsO bezeichneten Angelegenheiten wird anberaumt auf

Dienstag, 10.01.2023, 10:00 Uhr,

Sitzungssaal 140, 1. Stock, Ledererstr. 9, 92637 Weiden

Hinweise:
Die Zustimmung zur Vornahme besonders bedeutsamer Rechtshandlungen im Sinne 
des § 160 InsO gilt als erteilt, wenn die einberufene Gläubigerversammlung beschlussun-
fähig ist.

5. Die Prüfung der angemeldeten Forderungen erfolgt gem. § 5 Abs. 2 InsO im schriftlichen 

Verfahren.

Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, bis 09.05.2023 den Forderungsanmeldungen schrift-

lich beim Insolvenzgericht zu widersprechen.

Die Forderungsanmeldungen und die Insolvenztabelle können durch die Beteiligten auf der 

Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts eingesehen werden.

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist werden die Forderungen geprüft; Forderungen, gegen 

die bis dahin kein Widerspruch erhoben wurde, gelten als festgestellt.

Hinweise:
Gläubiger, deren Forderungen festgestellt werden, erhalten keine Benachrichtigung.

6. Sicherungsrechte an beweglichen Gegenständen oder an Rechten sind dem Insolvenzver-

walter unverzüglich anzuzeigen (§ 28 Abs. 2 InsO).

Der Gegenstand an dem das Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und der Entste-

hungsgrund des Sicherungsrechts sowie die gesicherte Forderung sind zu bezeichnen. 

Wer die Mitteilung schuldhaft unterlässt oder verzögert, haftet für den daraus entstehenden 

Schaden (§ 28 Abs. 2 InsO). 

7. Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, 

nicht mehr an diese, sondern an den Insolvenzverwalter zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).
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8. Ein Gläubigerausschuss wird eingesetzt. Dieser besteht aus den Mitgliedern 

Herr Hans-Uwe Pauckstadt
Narzissenweg 2, 92637 Weiden i.d. OPf.

DEGP Deutsch-Europäischer Genossenschafts- und Prüfungsverband e.V.
Oranienbaumer Straße 1, 06842 Dessau
vertreten durch Vorstand Rolf Gräser

Bundesagentur für Arbeit
Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg
vertreten durch Vertreterin Susanne Möller

Jens Reime
Innere Lauenstraße 2, 02625 Bautzen

9. Der Insolvenzverwalter wird gem. § 8 Abs. 3 InsO beauftragt, die in dem Verfahren vorzu-

nehmenden Zustellungen, beginnend mit der Zustellung des Eröffnungsbeschlusses nach 

§ 30 InsO, durchzuführen.

Ausgenommen ist die Zustellung des Eröffnungsbeschlusses an die Schuldnerin; diese er-

folgt durch das Insolvenzgericht.

Die öffentlichen Bekanntmachungen obliegen weiterhin dem Insolvenzgericht.

10. Hinweis:

Die in einem elektronischen Informations- und Kommunikationssystem erfolgte Veröffentli-

chung von Daten aus einem Insolvenzverfahren einschließlich des Eröffnungsverfahrens 

wird spätestens 6 Monate nach der Aufhebung oder der Rechtskraft der Einstellung des In-

solvenzverfahrens gelöscht, § 3 Abs. 1 Satz 1 InsOBekV.

Sonstige Veröffentlichungen nach der Insolvenzordnung werden einen Monat nach dem 

ersten Tag der Veröffentlichung gelöscht.

Gründe:
Die Anträge sind am 19.04.2022, 22.06.2022, 24.06.2022, 01.07.2022, 17.08.2022 und 

23.11.2022 beim Insolvenzgericht Weiden i.d. OPf. eingegangen.

Die Schuldnerin hat im Zuständigkeitsbereich des Insolvenzgerichts Weiden i.d. OPf. den Mittel-

punkt ihrer selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit (§ 3 Abs. 1 Satz 2 InsO).
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Nach den Feststellungen des Gerichts sind Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung kann die sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden.

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem 

Amtsgericht Weiden i.d. OPf.
Ledererstr. 9
92637 Weiden i.d. OPf.

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese nicht verkündet wird, mit deren Zu-
stellung beziehungsweise mit der wirksamen öffentlichen Bekanntmachung gemäß § 9 InsO im Internet 
(www.insolvenzbekanntmachungen.de). Die öffentliche Bekanntmachung genügt zum Nachweis der Zustel-
lung an alle Beteiligten, auch wenn die InsO neben ihr eine besondere Zustellung vorschreibt,  § 9 Abs. 3 
InsO. Sie gilt als bewirkt, sobald nach dem Tag der Veröffentlichung zwei weitere Tage verstrichen sind, § 9 
Abs. 1 Satz 3 InsO. Für den Fristbeginn ist das zuerst eingetretene Ereignis (Verkündung, Zustellung oder 
wirksame öffentliche Bekanntmachung) maßgeblich.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gerichte eingeht. Eine an-
waltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Die Beschwerde ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen.

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthal-
ten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei 
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische 
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.
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gez.

 

Dr. Wedlich
Richter am Amtsgericht
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MITTWOCH, 14. SEPTEMBER 2022 Themen des Tages 3

WohnSachWerte: Finanzskandal weitet sich aus,
womöglich über 20 000 Sparer betroffen
Der Finanzskandal um die
WohnSachWerte eG nimmt
immer größere Dimensionen
an. Der Ermittlungsstand: Die
Vorstände – ein Ehepaar aus
dem Landkreis Neustadt
– sollen 20000 Arbeitnehmer
betrogen haben. Schadens-
summe: 13 Millionen Euro.

Von Christine Ascherl

Weiden. Das Ehepaar ist der Staats-
anwaltschaft Weiden nicht unbe-
kannt. Vor drei Jahren hatte Ober-
pfalz-Medien Ermittlungen wegen
eines Kinderhilfsverein namens
„Karolina e.V.“ angestoßen, den die
beiden gegründet hatten. Damals
ging es um rund 60000 Euro an
Spenden, die das „Charity-Paar“ ein-
sammelte. Ohne, dass je ein Cent an
misshandelte Kinder ging. Trotz-
dem mussten die Ermittlungen im
November 2019 eingestellt werden.
Die Vereinssatzung deckte das Vor-
gehen ab.
Das waren „Peanuts“ im Ver-

gleich zu jetzt. Die Staatsanwalt-
schaft Weiden wirft dem Ehepaar
vor, über 20000 Sparer um 13 Mil-
lionen Euro geprellt zu haben. Mit
einer Wohnungsbaugenossenschaft
– ohne, dass je ein Euro in Immobi-
lien investiert wurde. Seit der Fest-
nahme im März 2022 hat sich die
Zahl der möglichen Geschädigten
und der angenommene Schaden
verdoppelt. Bei der Schadenssum-
me von 13 Millionen handelt es sich
um „Geld, das einkassiert und nicht
ordnungsgemäß verwendet worden
ist“, sagt Oberstaatsanwalt Wolf-
gang Voit, Sprecher der Staatsan-
waltschaft Weiden.

Kripo wertet Fragebögen aus
Mithilfe von Vermittlern soll das

Ehepaar bundesweit über 100000
Genossenschaftsmitglieder ange-
worben haben. Aktuell geht die
Staatsanwaltschaft davon aus, das
20000 Sparer tatsächlich einzahl-
ten. In der Regel geht es um die ver-
mögenswirksamen Leistungen (VL),
die direkt vom Lohn an die WSW
flossen. Die Frage ist, ob den Betrof-
fenen bewusst war, dass sie nicht
bloß VL ansparten. Sondern Mit-
glied einer Genossenschaft wurden.
Insgesamt sind über 100000 Na-

men als Mitglieder registriert. Die
Weidener Kripo kann unmöglich al-
le vernehmen. Die Rechtssprechung
lässt aber zu, potenzielle Geschä-
digte stichprobenartig zu befragen,
um ein mögliches System zu durch-
schauen. Das Kommissariat 2 (Ver-
mögensdelikte) hat daher über den
Sommer 10000 Fragebögen in die
ganze Republik verschickt. Der
Rücklauf liegt bei 60 Prozent. Die
Antworten werden gerade auswer-
tet, so Oberstaatsanwalt Wolfgang
Voit, der die Ermittlungen führt.

Ehepaar immer noch in U-Haft
Der Ermittlungsaufwand ist gi-

gantisch – und zeitgleich drückt
die Zeit. Das Ehepaar sitzt seit 22.
März in Untersuchungshaft; nur
der erwachsene Sohn ist zwischen-
zeitlich entlassen, weil er Koopera-
tionsbereitschaft signalisiert hat.
Eine Haftbeschwerde der 48-jähri-
gen Frau war im Juni abgelehnt
worden, sie hat ein weiteres, noch
minderjähriges Kind.
Ende September steht die obliga-

torische Haftprüfung durch das
Oberlandesgericht Nürnberg an.
Länger als sechs Monate soll kein
Beschuldigter in Untersuchungs-
haft sitzen, ohne dass ihm der Pro-
zess gemacht wird. Ausnahmen
sind möglich, gerade wenn der Auf-

wand so erheblich ist. Die Akte
– mit angepassten Haftbefehlen
– soll nach Auskunft von Staatsan-
walt Voit demnächst an das OLG
gehen. „Aus Sicht der Staatsanwalt-
schaft Weiden ist es erforderlich,
dass die beiden in Haft bleiben.“

Haftungsrisiko für Geschädigte
Für die geprellten Sparer ist eine

ganz andere Frage wichtig: Ist
schon ein Insolvenzverfahren eröff-
net? Die Antwort: Nein. Es haben
zwar mehrere Gläubiger Insolvenz-

antrag gestellt. Aber das Insolvenz-
gericht Weiden hat nach Recher-
chen von Oberpfalz-Medien bislang
nur einen vorläufigen Insolvenzver-
walter bestellt. Dr. Hubert Ampferl
(Nürnberg) aus der Kanzlei Beck soll
im Vorverfahren prüfen, ob die
Fremdanträge begründet sind. Aus-
künfte zum Insolvenzverfahren
gibt es von ihm und der Justiz in
diesem Stadium generell nicht.
Sobald ein Insolvenzverfahren

eröffnet ist, kann es für die „Genos-
sen wider Willen“ dramatisch wer-

den. Das dicke Ende kommt erst
noch: Es ist tatsächlich möglich,
dass der Insolvenzverwalter von
den Betrogenen auch noch die Dif-
ferenz zur Zeichnungssumme ein-
fordert. Das wären schmerzhafte
9200 Euro, abzüglich der bereits ge-
zahlten 50-Euro-Monatsraten.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Voit
bestätigt dieses Haftungsrisiko:
„Das ist richtig, die Gefahr besteht.“
Anwälte aus ganz Deutschland be-
treuen tausende Geschädigte. Einer
von ihnen ist Anwalt Jens Reime
aus Bautzen. Er berät aktuell rund
130 Betroffene. „Es ist zu befürch-
ten, dass die Anleger vom Insol-
venzverwalter aufgefordert werden,
die ausstehenden Raten auf einen
Schlag zu zahlen“, warnt er. Er emp-
fiehlt den sofortigen Ausstieg aus
dem Vertrag. So könne zumindest
gerettet werden, was noch nicht
eingezahlt ist.
Reime kennt die Kripo-Fragebö-

gen seiner Klienten. Seine Erkennt-
nis: Auf drei Wegen hat die Wohn-
SachWerte eG ihre Kunden gewor-
ben. Zum einen mit ein paar Klicks
über Internet, wie etwa das Portal
„Foerder-helden.de“. Zum zweiten
wurde Kredit-Suchenden ein alter-
nativer „vermögenswirksamer Spar-
vertrag“ untergejubelt.
Zum Dritten traten die Drücker

direkt an Unternehmen heran und
kamen so an Arbeitnehmer. In „un-
möglichen Situationen“, so Reime,
wurden den Mitarbeitern die VL-

Verträge vorgelegt: in der Schicht,
beim Regal einräumen. Teils waren
die Arbeitnehmer der deutschen
Sprache kaum mächtig. Es hieß, es
ging ums Sparen und die anderen
machen das auch: „Hintenrum sind
sie rechtlich Genosse geworden.“
Reime sagt: „Dieser Fall betrifft
nicht reiche Kapitalanleger. Er trifft
die kleinen Arbeitnehmer.“

Weitere Infos und Kripo-Fragebogen:
onetz.de

HINTERGRUND

Die WohnSachWerte eG

› 2008 bis 2014: Der Berliner Frank-
Peter Evertz lässt 50 Ge-
nossenschaften eintragen, darunter
die Vigeo eG. Die Genossenschaften
verkauft er im Laufe der nächsten
Jahre. Was das bringt? Eine
Genossenschaft darf erst nach
drei Jahren im Genossenschafts-
register vermögenswirksame
Leistungen einnehmen.

› 2018: Die Beschuldigte aus dem
Landkreis Neustadt/WN kauft die
„Vigeo eG“ und benennt sie in
WohnSachWerte eG um. Vermittler
werben bundesweit bei Ar-
beitnehmern, ihre vermögens-
wirksamen Leistungen anzulegen.

› 22. März 2022: Die Bombe platzt.
Ab 7 Uhr morgens durchsucht
die Kripo Weiden das Privathaus
im Landkreis Neustadt/WN und
den Firmensitz in Weiden. Die
Vorstände – die Beschuldigte
(48) und ihr Mann (52) – werden
verhaftet. Deutschlandweit werden
30 Objekte durchsucht, auch bei
den Mitarbeitern und Drittfirmen
wird die Polizei vorstellig.

› 23. März 2022: Die Staatsanwalt-
schaft und Polizei veröffentlichen
eine Presseerklärung. Gegen acht
Personen besteht der Verdacht
gewerbs- und bandenmäßigen
Betrugs und der Untreue. Anfangs

gehen die Ermittler von unrecht-
mäßigen Einnahmen in Höhe von
7 Millionen Euro und 12000
betrogenen Sparern aus. Der
Verdacht besteht, dass die Gelder
weitestgehend nicht für den
Genossenschaftszweck – ins-
besondere die Anschaffung von
Immobilien – verwendet wurden.
Auch der erwachsene Sohn der
Beschuldigten, ITler der WSW,
kommt in Untersuchungshaft.

› Juni 2022:Eine Haftbeschwerde der
48-Jährigen scheitert. Begründung:
Fluchtgefahr.

› Juli 2022: Der Sohn wird auf freien
Fuß gesetzt. Sein Anwalt Dominic

Kriegel kündigt die Kooperation
mit den Ermittlern an.

› September 2022: Die Staats-
anwaltschaft geht inzwischen von
einer Schadenssumme von 13
Millionen Euro und 20000
„Genossen“ aus, die eingezahlt
haben.

› September 2022: Das Insolvenzge-
richt bestellt Dr. Hubert Ampferl
(Nürnberg) zum vorläufigen
Insolvenzverwalter.

› Mit einer Anklageerhebung und ei-
nem Prozessbeginn ist erst 2023
zu rechnen. Bis zum Urteil gilt die
Unschuldsvermutung. (ca)

20 000 Arbeitnehmer (derzeitiger Stand) sparten sich monatlich 50 Euro ab. Für das Vorstandsehepaar ist das Kleingeld. Im März 2022 beschlagnahmten die Ermitt-
ler mehrere Fahrzeuge, darunter einen etwa 200000 Euro teuren Aston Martin, Rolex-Uhren, Bargeld und Kryptowährungen. Symbolbild: Edvvc

Dieser Fall betrifft
nicht reiche
Kapitalanleger. Er
trifft die kleinen
Arbeitnehmer.

Anwalt Jens Reime
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